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Vorwort

Mit dem „Gesetz zur Anpassung des Erbschaft- und Schenkung-
steuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ 
vom 4.11.2016 hat der Steuergesetzgeber die Vorgaben der Entschei-
dung des BVerfG vom 17.12.2014 umgesetzt, nur knapp bevor sich das 
BVerfG in einem Normenkontrollverfahren erneut mit der Sache be-
fassen wollte. Mit dem neuen Gesetz soll ein verfassungsfester Zustand 
geschaffen werden. Es ist bemerkenswert, dass die Rechtsanwender 
es bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer seit über zwanzig Jahren 
aufgrund der mehreren Fortgeltungsanordnungen des BVerfG mit der 
Anwendung verfassungswidrigen Rechts zu tun hatten. 

Die vorliegende Darstellung hat zum Ziel, der Praxis einen ersten 
Überblick über die Neuregelungen der erbschaft- und schenkungsteu-
errechtlichen Vergünstigungen für unternehmerisches Vermögen zu 
geben. Während es im Grundsatz beim bisherigen System der Ver-
schonung unternehmerischen Vermögens geblieben ist, sind an vielen 
Stellen außerordentlich komplizierte Regelungen hinzugekommen. 
Dies gilt beispielsweise für die sog. Verbundvermögensaufstellung 
bei mehrstufigen Unternehmensstrukturen. Es ist zwar bei der Fi-
gur des Verwaltungsvermögens geblieben, um das zu begünstigende 
vom nicht zu begünstigende Vermögen abzugrenzen, doch liegt es 
nunmehr so, dass bei jeder unternehmerischen Einheit das schädliche 
Verwaltungsvermögen genau zu ermitteln und zu bewerten ist. An 
diesem Punkt zeigt sich dann auch, dass die Verbundvermögenauf-
stellung mit ihrer Konsolidierung bis auf die Ebene der unentgeltlich 
erworbenen Einheit einen weiteren Schritt des Erbschaft- und Schen-
kungsteuerrechts in Richtung Unternehmenssteuerrecht darstellt. 
Hier und bei dem sog. Vorababschlag bei der Bewertung von Fami-
lienunternehmen, bei dem es zu Querbezügen zur Praxis der Perso-
nengesellschaftsverträge und den Satzungen der Kapitalgesellschaften 
kommt, zeigt sich, dass das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 

Vorwort



  Benz/Blumenberg/Crezelius– Erbschaftsteuerreform 2016, NE 
  Hersteller: Frau Wanderer – Stand: 06.03.2017    Status: Imprimatur 
  Seite VI

﻿Vorwort 

nicht mehr eine Spezialmaterie für „Erbschaftsteuerrechtler“ darstellt, 
sondern dass auch unternehmenssteuerrechtlicher und gesellschafts-
rechtlicher Sachverstand gefordert ist.

Zwar ist es vor verfassungsrechtlichem Hintergrund nicht unprob
lematisch, dass das neue Gesetz mit einer Rückwirkungsregel ver-
sehen ist, die auch Sachverhalte erfassen will, die nach Ablauf der 
Umsetzungsfrist des BVerfG (30.6.2016) verwirklicht worden sind, 
doch sollte man davon abgesehen nicht gleich wieder auf die mögliche 
Verfassungswidrigkeit der Neuregelungen hinweisen – dies hört man 
aus Kreisen der Finanzverwaltung und der Wissenschaft. Der demo-
kratische Gewaltenteilungsstaat lebt vom parlamentarischen Kompro-
miss. Insofern kann und will das neue ErbStG keine „Systemreinheit“ 
verwirklichen. Es sollte daher im Grundsatz akzeptiert werden.

Wir danken unseren Kollegen, Frau RAin StBin Anne Katharina 
Rosenow sowie den Herren RA StB Dr.  Julian Böhmer und StB 
Dipl.-Kfm. Christian Hundeshagen, für die wertvolle Hilfe bei der 
Manuskripterstellung.

Sebastian Benz	 Jens Blumenberg	 Georg Crezelius
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